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Zu den von den Abgeordneten EGG 9 Dre REINf~JRT1 WEINBERGER, 

Dr. LENZI, Wanda BRmmER Uo Genossen am 160401980 1 Nr. 482/J, 

gemäf3 § 91 des Geschäftsordnungsgesetzes 1975, BGBlo Nro 410 p 

eingebrachten schriftlichen ~Jlfrage betreffend Lastkraftwagen­
verkehr beehre ich mich wie folgt zu antworteng 

Zu J.. ... Zuständig für die Anordnung von Kontrollen auf Grund 

des h7G 1967 sind einerseits die Landeshauptmänner und anderer­
seits auf Grund der STVO 1960 die Ämter der La,:ldesregierungen 

bzw. die ihnen mlterstehenden Kraftfabr- u..'l1.d Straßenpolizei­

behörden 10 Instanze Dem Bundesministerium für Illlleres obliegt 

die Organisation, SchullIDg und Ausrüstung sowie die Dienst­
aufsicht über die Organe der Bundespolizei u.."l'ld BUIldesgendarmerie .. 

Die Exekutivorgane führen weisungsgemäß im gesamten Bundesge­

biet in unregelmäßigen Abständen ebenso wie im Rahmen der monat­

lichen Verkehrsüberwachungspläne Kraftfabxzeugkontrollen durch, 

die au.ch schWerpUT.l...">ctrnäßig die Kontrolle des Straßengüterverkehrs 
einschließeno 

Felgende, insbesonders den Straßengüterverkehr betreffende Kon­

trollen gele..T.l.gen zur Durchführung~ 

Gewichtskontrollen unter Zuhilfenahme der von den La.l1des­
hauptmännern zu"!; Verfügung gestellten mobilen Achslastmeß­
geräte. 
KraftfahT'zeugzustandskontrollen gehleinsam mit Technikern 
der Ämter der IJa.'l1.desregierungen p vielfach unter Zuhilfe­
nar.une mobiler ITJ.fstationeno 
Vorgeplante Kontrollen des Fahrtenbuches oder des Nachweises 
über eine erteilte AusnahIl1e gern. § 17 Arbei tszei tgesetz ~ 
Die EinbeziehlÄng ausländischer Straßentransportfahrzeuge ge­
mäß dem Übereinkorr-..men über die Arbeits- 1.U1d Ruhezeiten im 
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Straßentransport erfolgt im Zu.ge derartiger Kontrollen. 

- Prüfung der Wirksam...1ceit der Teile und Ausriistungsgegenstände 
eines Fahrzeuges, die für die Verkehrs- oder Betriebssicher­
heit von Bedeutung sind, sowie der Zustand seiner Reifen 
durch Org~~e des öffentlichen Sicherheitsdienstes an Ort und 
Stelle gemäß § 58 KFGo 

Kontrollen auf Grund der Bestimmungen des Europäischen Über­
einko~mens über die Internationale Beförderung gefährlicher 
Güter a.uf der Straße (ADR) BGB1. 522/73 und BGBl. 209/7~. 

Kontrolle der höchstzulässigen Fahrgeschwindigkeit sowohl 
in kraftfahrrechtlicher als auch straßenpolizeilicher Hin­
sicht durch Übernrüfun.p.: des Fah..rtschreiber-Schaublattes 
unter Zugrundelegung des Erlasses des Bundesministeriums 
für Verkehr vom 23.101980, 210 69 710/1-1V/3/80. 

Zu 2.~ Hinsichtlich der bei den Kontrollen gewonnenen Erfahrungen 
darf auf die detaiTIierte AufgliedenL~g in der Anfragebeant­
wortung des Bundesministeriums für Verkehr im Gegenstande 
Zl. 2293/J, vom 23.101979; 11-4646 der Beilagen zu den steno­
graphischen Protokollen des Nationalrates hingewiesen werden. 

Besonders bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang die Nicht­
beachtl..:mg der kraftfahrrechtlichen Geschwindigkeitsbeschränkungen 
durch 75-9010 aller LKW 0 

~u 3. Um die besonders wichtigen Kontrollen der Fahrtenschrei­
ber der LKW lli"'1d der Gefahrguttransporte wirkungsvoll durchführen 
zu können, hat das ho. Ressort im Zusa.'Tlmenwirken mit dem Bundes­
ministerium für Verker...r und den Ämtern der Landesregierungen 
einen SChulungsbehelf für die Fahrtschreiber-Kontrollen erarbeitet. 
Weiters wurden in zwei Seminaren die verantwortlichen Beamten der 
Bundespolizei und Bundesgendarmerie, sowie der Zollwache ent­
sprechend geschult und ein für die praktische Kontrolle geeigneter 
Schulungsbehelf herausgegebeno Das weitere einsatztaktische Vor­
gehen im Zusammenhang mit Gefahrguttran.sporten V\71.lrdeanläßlich 
der Verkehrsreferententagung im April 1980 zwischen den Ämtern 
der Landesregierungen, dem Bundesministerium für Verkehr und dem 
ho. Ressort besprocheno 

Wien, am 29. Mai 1980 
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